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Geheimhaltungsvereinbarung

zwischen Verwender

........................................................
Firma

........................................................
Name, Vorname

........................................................
Strasse, Nr.

........................................................
PLZ, Ort

wird nachfolgende folgende Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen:

1. Die Parteien befinden sich in laufenden Gesprächen über ein Projekt zum Thema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Partner

........................................................
Firma

........................................................
Name, Vorname

........................................................
Strasse, Nr.

........................................................
PLZ, Ort
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2. Die Parteien verpflichten sich, diesbezüglich mitgeteilte Erkenntnisse und Informationen 
geheim zu halten. Sie treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren Kenntnisnahme und 
Verwertung durch Dritte zu verhindern. Mitarbeiter und Angestellte der Parteien sind, soweit 
sie hierzu nicht bereits aufgrund ihres Arbeitsvertrages angehalten sind, zur Geheimhaltung 
zu verpflichten. 
 

3. Diese Verpflichtung über die Geheimhaltung gilt auch, wenn die geführten Gespräche nicht 
zu einer weiterführenden Zusammenarbeit oder einen verbindlichen Vertragsschluss führen 
oder schwebende Vertragsverhandlungen nicht zu Ende geführt werden. 

4. Die Parteien werden Unterlagen, die sie im Zusammenhang mit dem Projekt erhalten haben, 
nach bei nicht Zustandekommen eines Auftrages, Kündigung einer Absichtserklärung oder 
Beendigung des Vertrages über die Zusammenarbeit unverzüglich zurückgeben. Eventuell 
erstellte Dateien und sämtliche Kopien werden von sämtlichen Datenträgern gelöscht bzw. 
bei Verkörperung vernichtet. 

5. Schadensersatzansprüche der Parteien bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

6. Auf den Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
das Gericht am Sitz des Verwenders zuständig. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden.

.................................................................................... ....................................................................................
Ort, Datum      Unterschrift Verwender

.................................................................................... ....................................................................................
Ort, Datum      Unterschrift Partner
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